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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Handelsname : DCM Diaterrants  

Produktcode : 1003177 - 1004413 - 1004595 

Produktart : Biozid 

Andere Bezeichnungen : Zulassungsnummer: BE2022-0002-01-01 (BE), 139/22/L-M01-001 (LU), NL-0028080-0001 

(NL), DE-0028100-01-0001-18 (DE) 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Für die Allgemeinheit bestimmt,Gewerbliche Nutzung 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Biozid 

Funktions- oder Verwendungskategorie : PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 

Universitätsmedizin Berlin 

CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 30 

12203   

+49 (0) 30 19240  

Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120   

+352 8002 5500 Kostenlose 

Telefonnummer, rund 

um die Uhr erreichbar 

Experten beantworten 

alle dringenden 

Fragen zu 

gefährlichen 

Produkten auf 

Französisch, 

Holländisch und 

Englisch 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), 

Kategorie 2 

H373   

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

DCM - De Ceuster Meststoffen S.A./N.V. 

Bannerlaan 79 

2280 Grobbendonk, Antwerpen 

Belgium 

T +32 (0)14 25 73 57, F +32 (0)14 21 76 02 

dcm@dcm-info.com, www.dcm-info.com 

mailto:dcm@dcm-info.com
http://www.dcm-info.com/
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2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 

     

  GHS08      

Signalwort (CLP) : Achtung 

Gefahrenhinweise (CLP) : H373 - Kann die Organe schädigen (Lunge) bei längerer oder wiederholter Exposition. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

P103 - Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. 

P260 - Keine Stäube oder Nebel einatmen. 

P314 - Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

P501 - Inhalt und Verpackung einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in 

Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften 

zuführen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

DIATOMACEOUS EARTH CAS-Nr.: 61790-53-2 100 STOT RE 2, H373 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Rettungskräfte: Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit!. Nie einer ohnmächtigen Person 

etwas durch den Mund einflößen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Den Gefahrenbereich räumen. Einatmen von Frischluft gewährleisten. Gegebenenfalls 

einen Arzt hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Kontaminierte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: 

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser ausspülen. Nicht reiben, Produkt ist mechanisch abrasiv. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei Unwohlsein ärztlichen 

Rat einholen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen : Falls zutreffend sind verzögert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu 

finden bzw. bei den Aufnahmewegen unter Abschnitt 4.1 

In bestimmten Fallen kann es vorkommen, dass die Vergifungssymptome erst nach längere 

Zeit/nach mehreren Stunden auftreten. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Nicht entzündlich. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. 

Sonstige Angaben : Prevent fire extinguishing water from contaminating surface water or the ground water 

system. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. Staubbildung vermeiden. Berührung mit den 

Augen und der Haut vermeiden. 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Bei größeren Leckage die Ausbreitung durch Eindämmen verhindern. Lecks stoppen, falls ohne persönliches Risiko möglich. Nicht  in die 

Kanalisation gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.  

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Mechanisch aufnehmen (aufwischen, aufkehren) und in geeigneten Behältern zur 

Entsorgung sammeln. Für die Beseitigung der Reinigungsabfälle siehe Abschnitt 13. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Für die Beseitigung der Reinigungsabfälle siehe Abschnitt 13.  

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Staubentstehung vermeiden. Für gute Be- und Entlüftung sorgen. Entstehen von 

elektrostatischer Aufladung vermeiden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Bei Umfüllarbeiten großer Mengen: Örtliche 

Absauganlage einschalten. 

Hygienemaßnahmen : Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden. Von 

Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nach Handhabung des Produkts 

immer die Hände waschen. Verunreinigte Kleidung und Schutzausrüstung ist vor dem 

Betreten von Essensbereichen abzulegen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. In der Originalverpackung 

aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter 

aufbewahren. Nicht in der Nähe von stark riechende Substanzen lagern. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 



DCM Diaterrants 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

 

   

05.11.2024 (Überarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 4/9 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

DNEL- und PNEC-Werte 

Zusätzliche Hinweise : Arbeitsplatzgrenzwert(e). 3 mg/m³ bei 20°C und 101.3 kPa 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. Wenn die Aktivitäten des Benutzers Staub erzeugen, verwenden Sie Prozessgehäuse, lokale 

Absaugung oder andere technische Steuerungen, um die Exposition der Arbeiternehmer gegenüber luftübertragenen Verunreinigungen unterhalb 

der empfohlenen oder gesetzlichen Grenzwerten zu halten. Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu 

halten, ist ein geeigneter Atemschutz zu tragen. . Geeignete Beurteilungsmethoden zur Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen 

Schutzmaßnahmen umfassen messtechnische und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden. Solche werde beschrieben durch z.B. BS EN 

14042, TRGS 402 (Deutschland).  

(BS EN 14042 "Arbeitsplatzatmospähre. Leitfaden für die Anwendung und des Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und 

biologischer Arbeitsstoffe". TRGS 402 "Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen - Inhalative Exposition".). Die 

allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

  

Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Bei wiederholter oder andauernder Exposition: Schutzbrille mit Seitenschutz nach EN 166 

Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Bei längerer Exposition: langärmlige Arbeitskleidung 

 

Handschutz: 

Bei wiederholtem oder länger anhaltendem Kontakt Handschuhe tragen. Handschutz: eine Hautcreme kann benutzt werden. Zusatzinformationen 

zum Handschutz: 

Es wurden keine Tests durchgeführt. Die Auswahl wurde bei Gemischen nach bestem Wissen und über die Informationen der Inhaltsstoffe 

ausgewählt. Bei Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben des Handschuhherstellers abgeleitet. Bei endgültige Auswahl des 

Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation erfolgen. Die Auswahl eines geeigneten 

Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. 

Bei Gemischen ist die Beständigkeit von Handschuhmaterials nicht vorausberechnet und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden. Die 

genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials muss beim Handschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 

Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes: Atemschutzmaske mit Feinstaubfilter (EN143), Kennfarbe weiß. Tragezeitbegrenzungen für 

Atemschutzgeräte beachten. 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Verbraucherexposition: 

Vor den Pausen und nach der Arbeit die Hände waschen. Von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Fest 

Farbe : Weiß. 

Aussehen : Pulver. 
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Geruch : Geruchlos. 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : 1710 °C 

Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 

Siedepunkt : > 2200 °C 

Entzündbarkeit : Nicht entzündbar 

Explosive Eigenschaften : Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 

Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Flammpunkt : Nicht anwendbar 

Zündtemperatur : Nicht anwendbar 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : Nicht verfügbar 

pH Lösung : Nicht verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar 

Löslichkeit : Unlöslich. 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : 0 mm Hg 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : 80 – 320 g/l (Literaturangaben) 

Relative Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht anwendbar 

Partikelgröße : Nicht verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil bei empfohlenen Lager- und Anwendungsbedingungen gemäß Teil 7. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.  

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Nicht der Hitze aussetzen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Keine bekannt. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine bekannt. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

DCM Diaterrants  

LD50 oral > 2000 mg/kg Analogiegeschluß 



DCM Diaterrants 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

 

   

05.11.2024 (Überarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 6/9 
 

DCM Diaterrants  

LD50 dermal > 2000 mg/kg Analogiegeschluß 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Kann die Organe schädigen (Lunge) bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

DIATOMACEOUS EARTH (61790-53-2) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

Kann die Organe schädigen (Lunge) bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

DCM Diaterrants  

Persistenz und Abbaubarkeit Anorganisches Produkt, das durch biologische Reinigungsprozesse nicht aus Wasser 

entfernt werden kann. Nicht zutreffend für anorganische Substanzen. 
 

DIATOMACEOUS EARTH (61790-53-2) 

Persistenz und Abbaubarkeit Schnell abbaubar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

DCM Diaterrants  

Bioakkumulationspotenzial Keine normal vorhersehbare. 

12.4. Mobilität im Boden 

DCM Diaterrants  

Zusätzliche Hinweise Keine normal vorhersehbare 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

DCM Diaterrants  

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 



DCM Diaterrants 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

 

   

05.11.2024 (Überarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 7/9 
 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Produkt.  

Abfallschlüssel-Nr. EG: 

Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen 

Verwendung dieses Produktes. Aufgrund der speziellen Verwendung und 

Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen auch andere 

Abfalschlüssel zugeordnet werden (2014/955/EU).  

- 06 08 Abfälle aus HZVA von Silicium und Siliciumverbindugnen 

- 06 08 99 Abfälle a.n.g. 

Empfehlung: Von der Entsorgung über das Abwasser ist abzuraten. Örtlich behördliche 

Vorschriften beachten. Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern. . Verpackung.  

Örtlich behördliche Vorschriften beachten.  Behälter vollständig entleeren. Nicht 

kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Nicht anwendbar 

 

Seeschiffstransport 

Nicht anwendbar 

 

Lufttransport 

Nicht anwendbar 

 

Binnenschiffstransport 

Nicht anwendbar 

 

Bahntransport 

Nicht anwendbar 
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14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind  

Ozon-Verordnung (1005/2009) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

Dual-Use-Verordnung (428/2009) 

Enthält keine Stoffe, die der VERORDNUNG DES RATES (EG) Nr. 428/2009 vom 5. Mai 2009 über eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle 

von Ausfuhr, Verbringung, Vermittlung und Durchfuhr von Dual-Use-Artikeln unterliegen. 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 

von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 

Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind  

Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK nwg, Nicht wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) :  Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Anmerkungen 

1.1 UFI Hinzugefügt 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
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gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.  


